
Asylstatus Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt

subsidiär Schutzberechtigte
Asylberechtigte
Aufenthaltsberechtigung Plus

dürfen uneingeschränkt arbeiten

Negativer Asylbescheid Kein Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt

Asylwerber im laufenden Verfahren • Hilfstätigkeit im Quartier
• Selbständige Tätigkeit
• Saisonarbeit
• Lehre für Jugendliche bis zum vollendeten 25.

Lebensjahr
• Gemeinnützige Tätigkeit

Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt


